
dwolowelsky
Unterstreichen



WIRTSCHAFT REGIONAL 02/2010 25

ist dadurch möglich. 2005 hat die 

Kommission „Steuergesetzbuch“ 

ihre Vorschläge für eine Unter-

nehmensteuerreform und für eine 

Neuordnung der Kommunalfi -

nanzen vorgestellt und öff entlich 

diskutiert. 2006 wurde das „Steu-

erpolitische Programm“ veröf-

fentlicht. Nach der Präsentation 

eines international kompatiblen 

Gewinnermitt lungsgesetzes im 

Jahr 2007 liegt 2008 der Entwurf 

eines vollständigen Einkommens-

teuer- und Verfahrensrechtes mit 

Begründungen vor. 

Die Kommission „Steuergesetzbuch“ unter dem Dach der Stift ung Marktwirtschaft  engagiert sich für ein wett bewerbs-

fähiges, transparentes und gerechtes Steuersystem. (Foto: Stift ung Marktwirtschaft )

Herr Prof. Dr. Eilfort, im Vorstand der „Stift ung Marktwirtschaft “ 

und Mitglied der Kommission Steuergesetzbuch“, stellte sich im Te-

lefoninterview den Fragen unserer Redaktion. Er geht auf die Situati-

on und Auswirkungen einer „notwendigen“ Steuerreform ein.

Prof. Dr. Michael Eilfort (Foto: Stif-

tung Marktwirtschaft )
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TITELTHEMA - Kommunen vor der Pleite?

Vier-Säulen-Lösung
Die Kommission schlägt die Neuordnung der Kommunalfi nanzen durch eine Vier-Säulen-

Lösung vor, mit gemeindlichen Hebesatzrechten in den Säulen Grundsteuer, Bürgersteuer 
und Kommunale Unternehmensteuer. 

Die Kommunen können an 

allen Gemeinschaft ssteu-

ern beteiligt werden, so dass das 

Gesamtaufk ommen dem bishe-

rigen Aufk ommen aus Grundsteu-

er, Anteil an der Einkommensteuer 

und der zu ersetzenden Gewerbe-

steuer mindestens entspricht. Die 

Administrierbarkeit der Vorschlä-

ge ist von zentraler Bedeutung; 

daher knüpft  die Neuordnung der 

Kommunalfi nanzen nur an be-

reits vorliegende Daten an.

Grundsteuer

Die Kommission unterstützt den 

Reformvorschlag der Länder 

Bayern und Rheinland-Pfalz mit 

dem Ziel der Ersetzung der Ein-

heitswerte durch eine realitätsge-

rechtere Bewertung.

Bürgersteuer

Die Bürgersteuer weist den bereits 

bestehenden Anteil der Kommu-

nen an der Einkommensteuer für 

den Bürger erkennbar aus, kombi-

niert mit einem Hebesatzrecht. Sie 

ist keine zusätzliche Steuer und 

bedeutet per se weder zusätzliche 

Be- noch Entlastung! Steuersub-

jekte sind alle Einwohner einer Ge-

meinde. Die Bemessungsgrundla-

ge der Bürgersteuer entspricht der 

Bemessungsgrundlage der Ein-

kommensteuer. Vereinfachtes

Verfahren durch die Finanzämter 

unter Implementierung in die 

Quellenbesteuerung.

Kommunale Unternehmensteuer

Die Kommunale Unterneh-

mensteuer mit Hebesatzkorridor 

knüpft  an die Allgemeine Unter-

nehmensteuer an: Gleiche Steu-

ersubjekte, gleiche Bemessungs-

grundlage. Alle Wirtschaft enden 

(auch Freiberufl er) tragen zur 

Kommunalfi nanzierung bei, die 

nominale Belastung aus Allge-

meiner und Kommunaler Unter-

nehmensteuer soll zwischen 25 

und 30 Prozent liegen. Kalkuliert 

wird mit einem Satz von 6 bis 8 

Prozent für die Kommunale Un-

ternehmensteuer.

Beteiligung am Lohnsteuerauf-

kommen

Daneben besteht als Element des 

Finanzausgleichs ein Anteil der 

Kommunen am Lohnsteuerauf-

kommen in der Betriebstätt en-

gemeinde, 2 Prozent berechnet 

anhand der Lohnhöhen (für alle 

wirtschaft lich und nicht-wirt-

schaft lich tätigen Arbeitgeber). 

Mit diesem Element erfolgt kei-

ne Belastung der Unternehmen, 

weil diese die Zahlung mit der 

Lohnsteuerschuld (an Bund und 

Länder) vollständig verrechnen 

können. 

Foto: Fotolia.com
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